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Arbeitsschutzausschuss der TU Clausthal                                       

Clausthal-Z., den 03. Juni 2008  

11 - 02 375/2 -                                                                                              

Herr Pioch 

 

P r o t o k o l l  

der Sitzung des Arbeitsschutzausschusses der TU Clausthal 

am Dienstag, den 03. Juni 2008, 

im kleinen Sitzungszimmer der Hochschule 

 

Beginn der Sitzung: 09:00 Uhr   Ende der Sitzung: 09:25 

Uhr 

 

 

TOP 1 – Begrüßung und Abstimmung über die Tagesordnung 

Die Unterzeichner begrüßten die Teilnehmer zur 2. Sitzung des Arbeits-

schutzausschusses in diesem Jahr. Die mit der Einladung versandte Ta-

gesordnung wurde einstimmig und ohne Ergänzungen angenommen. 

 

 

TOP 2– Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 

Da keine Einwände gegen das Protokoll der letzten Sitzung vom 04. März 

2008 erhoben wurden, wird dieses als genehmigt angenommen. 

 

 

TOP 3– Verschiedenes 

 

 Besetzung der Leitwarte: Die Stellungnahme des Dezernats 4 vom 

28. März 2008 zur Frage der Besetzung der Leitwarte in den Pau-

senzeiten (Mittagszeit) wurde verlesen. Der ASA bittet die Hoch-

schuleleitung um Stellungnahme, ob diese Regelung, insbesondere 

während der Abwesenheit in den Pausenzeiten, akzeptabel er-

scheint. 

 

 Veröffentlichungen der Protokolle:  

Die Stellungnahme des Personalrats vom 04. April 2008 und des Da-

tenschutzbeauftragten vom 16. April 2008 wurde verlesen. 

 

 Es wurde darauf hingewiesen, dass seitens der Hochschuleinrich-

tungen vermehrt Probleme mit der Bestellung von Beauftragten nach 

§ 10 ArbSchG sowie von Sicherheitsbeauftragten bestehen. Wie den 

entsprechenden Listen zu entnehmen ist, fehlen in manchen Hoch-

schuleinrichtungen bereits seit längerer Zeit und trotz Aufforde-

rung die gesetzlich notwendigen Beauftragten. In Einzelfällen ha-

ben sich bereits mehrere Hochschuleinrichtungen bei der Bestel-

lung von Beauftragten zusammengeschlossen. In diesem Zusammenhang 

wird die Hochschulleitung gebeten, sich der Problematik fehlender 

Bestellungen anzunehmen und nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. 

 

 Die Ausgabe von Gehörschutz durch den Ltd. Sicherheitsingenieur 

wird zukünftig nur noch nach Vorlage entsprechender Unterlagen 

(Geräuschklasse, Restschallpegel gemäß BGI 50 24) erfolgen. Ein 

entsprechendes Formblatt für die Ausgabe des Gehörschutzes wird 

in absehbarer Zeit auf der Homepage des Ltd. SI zur Verfügung ge-

stellt. 
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Weitere Wortmeldungen gab es nicht. 

 

 

Die nächste Sitzung ist für Ende August/Anfang September vorgesehen. 

Der genaue Termin wird zu gegebener Zeit den Mitgliedern des ArbSchA 

schriftlich bekannt gegeben. 

 

 

Clausthal-Zellerfeld, den 09. Juni 2008 

 

 

 

gez. Dipl.-Ing. Glock, Ltd. Sicherheitsingenieur 

gez. Herr Pioch, Protokollführer 

 

 

 

 

2.) Wv. 20. August bei 11 


